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tüchtigen und verantwortungsbewußten Bürgern des 
demokratischen Staates zum Ziele.

§ 3
Erziehungsmaßnahmen und Strafen

Zur Erreichung dieses Zieles ordnet das Gericht in der 
Regel Erziehungsmaßnahmen an. Nur wenn es Erziehungs
maßnahmen für ungenügend hält, erkennt es auf Strafe.

§ 4
Grundlagen der Verantwortlichkeit Jugendlicher
(1) Ein Jugendlicher kann strafrechtlich nur zur Ver

antwortung gezogen werden, wenn er zur Zeit der Tat 
nach seiner sittlichen und geistigen Entwicklung reif ge
nug ist, die gesellschaftliche Gefährlichkeit seiner Tat ein
zusehen und nach dieser Einsicht zu handeln.

(2) Erziehungsmaßnahmen können auch dann angeord
net werden, wenn der Jugendliche strafrechtlich nicht ver
antwortlich ist.

§ 3
Die Untersuchungsorgane und Gerichte haben die 

Lebensverhältnisse des Jugendlichen, insbesondere die 
Familienverhältnisse und seine materiellen Lebens
bedingungen sowie alle Umstände zu erforschen, die zur 
Beurteilung seiner körperlichen und geistigen Eigenart 
dienen können.

Verantwortlichkeit Erwachsener 
für Verfehlungen Jugendlicher

§ 6
(1) Die Ermittlungsorgane haben sorgfältig zu unter

suchen, ob der Jugendliche zur Begehung eines Ver
brechens oder Vergehens von Erwachsenen angestiftet 
worden ist.
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